
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

230-1 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
 

1. Aktualisierung 2009 (11. Juli 2009) 
 
 
Die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des 
Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes v. 26. Juni 2009, SächsGVBl. S. 323, mit Wirkung vom 11. Juli 2009 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 105  Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe 

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des 
Gemeinderats über den Jahresabschluss nach 
dem Eigenbetriebsgesetz hat das Rechnungsprü-
fungsamt auf Grund der Unterlagen der Gemeinde 
und der Betriebe zu prüfen, ob 

1.-3. … 
Bei der Prüfung ist das Ergebnis einer überörtli-
chen Prüfung (§ 110) zu berücksichtigen. 
 
§ 109  Aufgaben und Gang der überörtlichen 
Prüfung 

(1) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich da-
rauf, ob 

1.-2. … 
Bei der Prüfung sind vorhandene Ergebnisse der 
örtlichen Prüfung (§§ 104 bis 106) und der überört-
lichen Prüfung (§ 110) zu berücksichtigen. 

(2)-(5) … 
 
§ 110  Überörtliche Prüfung der Eigenbetriebe 

(1) Die Prüfung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach dem Sächsischen Eigenbetriebs-
gesetz wird im Auftrag der überörtlichen Prüfungs-
behörde durch Wirtschaftsprüfer oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften durchgeführt, die 
von der Gemeinde bestellt werden. Gemeinderäte 
und Beschäftigte der Gemeinde dürfen nicht Ab-
schlussprüfer sein; im Übrigen findet § 319 Abs. 2 
und 3 des Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Anwendung. Der Prüfungsbericht ist der überörtli-
chen Prüfungsbehörde zur Erteilung eines ab-
schließenden Vermerks unverzüglich zu übersen-
den. 

(2) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist 
die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses erstreckt sich auf die Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften, die ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung sowie auf 
die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung. 
Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und ob die 

neu 
 
§ 105  Örtliche Prüfung der Eigenbetriebe 

Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des 
Gemeinderats über den Jahresabschluss nach 
dem Eigenbetriebsgesetz hat das Rechnungsprü-
fungsamt auf Grund der Unterlagen der Gemeinde 
und der Betriebe zu prüfen, ob 
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§ 109  Aufgaben und Gang der überörtlichen 
Prüfung 

(1) Die überörtliche Prüfung erstreckt sich da-
rauf, ob 

1.-2. (unverändert) 
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sonstigen Angaben im Lagebericht nicht falsche 
Vorstellungen von der Lage des Unternehmens 
erwecken. Im Prüfungsbericht sind auch die wirt-
schaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne 
des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG darzustellen. 

(3) Bei der Jahresabschlussprüfung ist das Er-
gebnis einer örtlichen Prüfung (§§ 105, 106) zu 
berücksichtigen. 
 
 
 


